
Gebündelte 
Banknoten:  

Vor allem Benzin, 
Gas und Heizöl 
werden teurer.
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Axel Schrinner Düsseldorf

D
as kommende Jahr wird teuer 
für Bürger und Wirtschaft. Laut 
Vorhersage des Arbeitskreises 
Steuerschätzungen verlangt der 
Fiskus im Jahr 2021 rund 

776 Milliarden Euro und damit 38 Mil-
liarden Euro mehr Steuern, als im zu 
Ende gehenden Jahr. Rein rechnerisch 
muss also jeder Bürger zusätzlich 460 
Euro für den Fiskus erwirtschaften.

Echte Steuererhöhungen sind zwar 
nicht vorgesehen. Doch laufen viele im 
Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie erlassene Sonderregeln in 2021 
schrittweise aus. So steigt zum Jahres-
beginn die Umsatzsteuer wieder auf 
Normalniveau, der Regelsatz erhöht 
sich also von 16 auf 19 Prozent und der 
reduzierte Satz steigt wieder von fünf 
aus sieben Prozent.

Außerdem werden Speisen in Res-
taurants zur Jahresmitte wieder mit 
dem vollen, anstatt mit dem reduzier-
ten Satz belastet. Ferner entfallen Er-
leichterungen bei Stundungsanträgen 
und der Herabsetzung von Vorauszah-
lungen sowie der Erlass von Säumnis-
zuschlägen. Die kräftigste Steuererhö-
hung 2021 ist nach Auffassung des Fis-
kus gar keine – und bleibt deshalb bei 
der Steuerschätzung außen vor. 
CO2-Emissionen bekommen ab Neu-
jahr einen Preis, wodurch sich Energie, 
also etwa Benzin, Gas und Heizöl für 
die Verbraucher spürbar verteuert.

Der Bund verbucht diese faktische 
CO2-Steuer jedoch als „Einnahmen aus 
der Veräußerung beweglicher Sachen“, 
nämlich der Verschmutzungszertifika-
te. Um Pendler von diesen Mehrkosten 
etwas zu entlasten, steigt die Pendler-
pauschale ab Januar ab dem 21. Kilo-
meter von 30 auf 35 Cent.

Geringverdiener erhalten eine 
„Mobilitätsprämie“, die dafür sorgt, 
dass auch jene Geringverdiener profi-
tieren, die keine Einkommensteuer 
zahlen und daher durch die Pendler-
pauschale nicht entlastet werden. Und 
wer nicht zur Arbeit pendelt, der soll 
pro Tag im Homeoffice fünf Euro Wer-
bungskosten geltend machen können.

Ansonsten, so erwarten es zumin-
dest die Steuerschätzer, wird ein kräf-
tiger Aufschwung im Jahr 2021 die 
Wirtschaftsleistung um 200 Milliarden 
Euro erhöhen, was angesichts einer 
Steuerquote von 22 Prozent für sich 
genommen zu Steuermehreinnahmen 
von 44 Milliarden Euro führen würde 
– wären da nicht die Steuerrechtsände-
rungen. Denn die haben es 2021 in sich.

So wird der Solidaritätszuschlag für 
rund 90 Prozent der Lohn- und Ein-
kommensteuerzahler abgeschafft. Sin-
gles brauchen diesen Zuschlag nicht 
mehr zu zahlen, wenn sich ihr zu ver-
steuerndes Jahreseinkommen auf nicht 
mehr als 62.121 Euro beläuft. Für Ein-
kommen knapp darüber gibt es eine 
Gleitzone, in der der Soli teilweise ge-
zahlt werden muss. Lediglich sehr gut 
verdienende Lohn- und Einkommen-
steuerzahler müssen die umstrittene 
Ergänzungsabgabe weiterhin voll zah-
len – ebenso wie Sparer mit Kapitalein-
künften oberhalb des Sparerfreibetrags 
sowie Kapitalgesellschaften.

Im kommenden Jahr werden sich 
daher die Soli-Einnahmen aus der 
Lohnsteuer um zwei Drittel verrin-
gern, die aus der veranlagten Einkom-
mensteuer um 15 Prozent. Die Soli-
Einnahmen aus der Körperschaftsteuer 
werden hingegen um 30 Prozent stei-
gen, die aus der Abgeltungsteuer in et-
wa konstant bleiben.

Wie üblich wird zum Jahresbeginn 
der Einkommensteuertarif leicht nach 
rechts verschoben, um die „heimlichen 
Steuererhöhungen“ infolge steigender 
Preise auszugleichen. Der Grundfrei-
betrag steigt von 9408 auf 9744 Euro, 
der Spitzensteuersatz greift künftig erst 
ab 57.919 und die Reichensteuer ab 
274.613 Euro. Durch das Familien-
gesetz steigt das Kindergeld für das ers-
te und zweite Kind um 15 auf 219 Euro 
monatlich und der Kinderfreibetrag um 
521 auf 8333 Euro im Jahr.

Zusammengenommen führen die 
Änderungen in der Einkommensteuer 
nach IW-Berechnungen dazu, dass ei-
ne Familie mit zwei Kindern und ei-
nem monatlichen Bruttoeinkommen 
von 5000 Euro um 690 Euro im Jahr 
entlastet wird. Bei 10.000 Euro Brut-
toeinkommen beträgt die Entlastung 
gar 1613 Euro. Außerdem können hö-
here Vorsorgeaufwendungen für das 
Alter geltend gemacht werden, also et-
wa Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung und zu berufsständischen 
Versorgungswerken. Im neuen Jahr 
können bis zu 25.787 Euro zu 92 Pro-
zent als Sonderausgaben abgezogen 

werden – wobei für Arbeitnehmer je-
doch der steuerfreie Arbeitgeberanteil 
abgezogen wird.

Im Gegenzug müssen Neurentner 
des Jahres 2021 nunmehr 81 Prozent ih-
rer Rente versteuern. Für Bestandsrent-
ner ändert sich nichts. Für Steuerzahler 
mit Behinderung wird der Behinderten-
pauschbetrag auf bis zu 7400 Euro ver-
doppelt. Außerdem wird das Baukinder-
geld um drei Monate verlängert. Fami-
lien, die bis 31. März 2021 eine 
Immobilie kaufen, können diese För-
derung in Höhe von insgesamt 12.000 
Euro erhalten, sofern ihr Einkommen 
bestimmte Grenzen nicht übersteigt. Ur-
sprünglich sollte diese Regel Ende 2020 
auslaufen. Ferner ändert sich für neu zu-
gelassene Fahrzeuge die Kfz-Steuer, die 
künftig stärker vom CO2-Ausstoß ab-
hängt; bei einigen Modellen führt dies 
zu geringfügigen Erhöhungen.

Kurz vor Toresschluss beschlossen 
Bundestag und Bundesrat in der ver-
gangenen Woche noch das umfangrei-
che Jahressteuergesetz 2020. Es sieht 
unter anderem vor, dass der Investiti-
onsabzugsbetrag für kleine Unterneh-
men von 40 auf 50 Prozent steigt. Da-
mit soll diesen Unternehmen die Fi-
nanzierung geplanter Investitionen 
erleichtert werden. Ferner wird das Eh-
renamt gestärkt; die steuerfreie 
Übungsleiterpauschale steigt auf 3000 
Euro, die für Ehrenämter auf 840 
Euro. Verluste aus Termingeschäften 
können ab 2021 nur noch bis zu einer 
Grenze von 20.000 Euro mit Gewin-
nen verrechnet werden.

Höhere Verluste können in das fol-
gende Jahr vorgetragen werden, und mit 
dann anfallenden Gewinnen verrechnet 
werden. Unter Umständen müssen An-
leger also Steuern zahlen, obwohl sie 
unter dem Strich Verluste gemacht ha-
ben. Außerdem verlängert sich die Ver-
jährungsfrist für besonders schwere 
Steuerhinterziehung auf 15 Jahre.
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Ausblick auf das Steuerjahr 2021

Der Staat bittet um Nachschlag
Trotz einiger Entlastungen fordert der Fiskus im kommenden Jahr unterm Strich mehr Geld 

von Bürgern und Wirtschaft. Das liegt vor allem an der Einführung des CO2-Preises.

776
Milliarden Euro 

verlangt der Fiskus 
im Jahr 2021.

Quelle: Vorhersage des 
Arbeitskreises Steuer-

schätzungen
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Bürger als 
Fundament
Bereits die Finanzbeziehungen 
innerhalb Deutschlands sind 
komplex. In der Pandemie 
wird dies überdeutlich: Welche 
Ebene muss welchen Beitrag 
zur Finanzierung der Corona-
Hilfen leisten? Die Kommunen 
sind notorisch finanzschwach 
und von Gewerbesteuerausfäl-
len gebeutelt. Sie sind selbst 
Hilfsempfänger. Die Länder 
haben das Ansinnen, sich an 
den Kosten der neuerlichen 
Überbrückungshilfen zu 
beteiligen, zurückgewiesen. In 
der Tat sind ihre finanziellen 
Spielräume eng. Ausnahmen 
von der Schuldenbremse sieht 
das Grundgesetz nur für den 
Bund vor. So schultert dieser 
die Lasten derzeit weitgehend 
allein. Daraus folgt, dass sich 
mit Corona-Soli oder Ver-
mögensabgabe die Überlegun-
gen zur Gegenfinanzierung auf 
Abgaben konzentrieren, deren 
Aufkommen allein dem Bund 
zusteht.

Noch komplizierter wird es, 
wenn die europäische Ebene 
miteinbezogen wird. Einerseits 
will auch die Europäische 
Union mit dem Wiederaufbau-
fonds „Next Generation EU“ 
Hilfe leisten, andererseits sind 
Fragen der Finanzierung 
ungeklärt. Zwar konnten 
Ungarn und Polen in letzter 
Minute zur Zustimmung zum 
Mehrjährigen Finanzrahmen 
bewogen werden. Doch der 
Konflikt hat den Finger in die 
Wunde des Einstimmigkeits-
prinzips gelegt. Es birgt erheb-
liches Erpressungspotenzial 
und schränkt die Handlungs-
fähigkeit der EU in Finanzfra-
gen ein. Soll man es deshalb 
abschaffen, auch um die 
Finanzierung der Hilfen zu 
erleichtern? Die EU finanziert 
sich aus Beiträgen der Mitglied-
staaten; im Zuge der Pandemie 
hat sie sich erstmals verschul-
det. Schon wird der Ruf nach 
EU-Steuern laut. Auch wenn 
neue Einnahmequellen, etwa 
ein CO2-Grenzausgleich, eine 
Digitalabgabe oder eine Fi-
nanztransaktionssteuer, als 
EU-Eigenmittel bezeichnet 
werden, die von den Mitglied-
staaten zu erheben sind, so 
würde doch der bundesstaatli-
chen Finanzarchitektur eine 
weitere Ebene hinzugefügt. 
Das Fundament bleibt dabei 
gleich: Es sind die Bürger der 
Mitgliedstaaten. Zu ihrem 
Schutz sollte, ungeachtet 
seines Missbrauchspotenzials, 
am Einstimmigkeitsprinzip 
festgehalten werden.
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Wer ein paar 100.000 
Euro Jahresgehalt hat, 
kann einen etwas grö-
ßeren Beitrag als heute 
zur Finanzierung des 

Gemeinwesens leisten.

Olaf Scholz (SPD)
Bundesfinanzminister
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